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Sir. 2 3Iluftr. fdttociv $aiibtti.=3elt*n() (0*0 für bic i

im 2obc ber pflichttreue unferer SKeifter, bie ihre 2ehr=

tinge jur Prüfung fdjidcn. 2Ber bei fold) offenfunbigen
SBorteiten nod) ©egner ber ßehrlingSprüfung fein faun,
tnu| wahrlicfj btinb fein! Uub für biejeuigeu, welche

©i'hue ober Suiter in bie 2cï)rc 311 geben haben, füllte
bie 2et)rtmgSprüfung cine £>auptbcbiuguug beS 2eï)r»

bertrageS fein

lîcvlmnbiuticfcii.
Der ÎHalerftreiï in Sujern ift, mie bereits gemelbet,

beenbet. Die SlrbeitSaufnahme erfolgte bereits am
Donnerstag ben 30. üftärj, nadjbem am 9Jîittwo<h ben

29. ÜJlärj ein Slblommen jur SBieberaufnabtne ber irbeil
getroffen tourbe unter ber ©ebingung, bafj bis ©amStag
ben 1. bS. eine loQeftib aufgeteilte StrbeitSorbnung ge=

fdbaffen werbe. Die Sebingungen, unter benen bie

SSieberaufnalfme ber Slrbeit erfolgte, waren folgenbe:
1. Der 2ohn beträgt 50—55 5Rp. für jeben Strbeiter,
ber fid) über berufliebe ^Betätigung auSgewiefen ffat.
2. @S bleibt ber freien SBereinbarung ber einjelnen
ÜJieifter mit ben Arbeitern überlaffen, ob bie SlcbeitS»

jeit 972 ober 10 ©tunben im ©ommer betragen foil.
3. geber Siebeiter erhält 3 fRp. mehr 2ol)n, als er bei

IBeginn ber öo^nbewegung am 16. gebr. batte. 4. äftafj»

regelungen finben niebt ftatt. S3i8 1. bS. fam bann aueb

eine SlrbeitSorbnung juftanbe.

©ibreinerftvetf Sürid). ®ie au&erorbentltdje ©ewerf»
fdbaftSüerfammlung ber fpoljarbeiter bot bie Vereinbar--

ung unb 35orfet)Iäge ber @iuigungS»Sommijfion über
^Beilegung beS ©treifS bei SBolff & 5lefcbbad)cr ein»

ftimmig als unannehmbar berwurfen. @S banert baljer
ber Sampf gegen bie genannte girma toeiter.

Die SJlalerßeljiUfen »011 äöintertljur finb in eine
Sobnbeiuegung getreten. Dem ÜJMermeifterüerein rourbe
ber ©ntwierf einer 2ol)n= unb SlrbeitSüereinbaruug ge=

brudt jugejMt mit ber ©inlabung, ju einer 93efprcd)nng
berfelben, eine Delegation ju bejeidjtteu. Der ©ntwurf
üerlangt im äkajimum eine SlrbettSjeit bon 97s ©tun»
ben (1. Slpril bis 31. September), für bie übrige gahtcS»
jeit eine folche 9 unb 8 ©tunben. Der 2ot)n eines im
SBerufe befebäftigten Arbeiters foil im ÜJfiuimum per
©tunbe 55 3îp. betragen, gür alle ©eljülfen wirb eine

2ol)nerf)öf)ung oon minbeftenS 5 IRp. berlangt, gleich
Oiel, ob fie ben geforberteu ÜHiubeftftunbenlot)n erhalten
ober nicht. Die meiteren fünfte betreffen bie 2ol)n=
auSjahlung, Sîacht» unb ©onntagSarbeit, ßohtijufdjlag
für Ueberftunben, ^ufdjlag bei Slrbeit auswärts, 3Ser*=

bot ber Slfforbarbeit, .'paftpflidjt unb Sünbtguttg. Der
SJfalermeifterüerciu hat befdjloffcn, biefe gorberungett
fchriftlid) ju beantworten, inbem er im wcfeutlicheu an
feiner Slutwort, bie er bereits im Sfoüember 1903 ge»

geben hat, fefthätt. Sine Delegation würbe nidjt be=

zeichnet.

ijteUen ipubltfationen beä Sdjroetjer. ©eroerbeoeretnS) 19

Sitnmererbewegnug in SBtl (©t. ©allen). Die ent»

ftanbenen Differenjen jwifdhen ben beiben Iwljarbeiter»
©ewerlfdhaften einerfeitS unb ben Slrbeitgebern anberfeitS
ftnb auf frieblidhe SBeife gehoben worben. Den Slrbeitern
würbe ihre erfte gorberung betr. ©infüljrung beS 3ehn=
ftunbentageS gemäbrleiftet, nadhbem biefe ju ©unften
ber erften gorberung bie 3«jeite, welche Slbfchaffung beS

Soft» unb 2ogi8wefenS bejwedte, fallen liefen.

Der fBerbatib beutfeber ©tfemoareuljätibler tn DDlatttj

hält feine Diesjährige ©eneralüerfammlung in ben Dagen
öom 1.—4. gunt in ÜJtündjen ab, womit, wie in bor»
hergehenben galjren in Seemen, SarlSruhe, ßeipjig,
Hamburg, eine grofje ga^auSfteüung (©ifenwarenmeffe)
berbunben wirb. Die ÉuSfteUung finbet in ber füblidjen
©dhrannenhalle ftatt. Die ber Deilneljmer bürfte
ftch auf 700—800 belaufen. Die SluSftetlung wirb bon
etwa 150 gabritanten befchidt werben. Slud) Der 93er»

banb ©cbmeijer ©ifenljänbler unb ber Serbanb öfter»
reid)ifd)er ©ifenhänbler haben ihre ^Beteiligung in SluS»

ficht geftellt.

t Saiuneifter 3ol). SJlarugfl. gn Deuf en (SlppenjeU)
ftarb ber am 25. Stobember 1836 geborene, aus Ißräj
(©raubünbeu) ftammenbe goh. ÜDiarugg. @r ftanb 1859
als angeworbener ©olbat auf italienifdjer ©eite im
Stieg, würbe bon ben Defterreichern gefangen genommen
uub tarn in feine §eimat jurüd, fanb aber ba feine
fiebere ©jifteuj ; ins Uuterlanb gebogen, arbeitete er fic£)

mit ungeheurem gteife unb SlnSbauer in Deufeit bom
SJiaurer jum Saumeifter auf in gute Serhältuiffe unb
ju einem angefehenen ©liebe ber ©emeinbe.

„.^eltietia" llnfaB Zürich fontra 9iebaftor ßiifft bor
bem SBaêler SlppeHatiouëgeridbt. ©ipuug bom 27. ÜDfärj.
(®ing.) Sor bem ©trafgeridbt flagte ber Direftor ber
UnfattberftdjerungSgefeafdjaft „^elbetia" in ^ürieb, ©.
©gli, uub beffen SaSler ©eiteralagent gaf. SodierhauS
gegen ben berantwortlichen IRebafteur ber nun einge»
gangenen ,,9îeuen SaSler Leitung", Organ beS SaSler
fjjanbwerfer» unb ©ewerbcbereinS, g. 2üffi, wegen @l)r»
beleibiguug bureb bie greffe, weil in biefem Statte ein
Strtifel erfdbieti, roelcbcr fidtj mit bem ©efcbäftSgebaljren
ber beiben Släger befebäftigte unb baSfelbe als Sauern»
fängerei bezeichnete. Der Seflagte eradjtete ben gul)alt
beS intriminierten Slrtilels bitrdjauS berechtigt, weil er
bie Stbweljr auf einen Singriff, ben ber erftgenannte
Släger gegen einjelne gewerbliche llnfatlfaffen richtete,
enthalte. Slu|erbem hatte ber Seflagte ben SBahrheitS»
beweis für feine Sehauptuugen augeboten. Das ©traf»
gericht hat ben SBahrheitSbeweiS für bie Sehauptungeu
beS Seflagten als erbracht angefehen uub bemgemäfj
bie Stage unter Ueberbinbung ber oröentlicheu unb
auherorbentlichen Soften auf ben Släger abgewiefen.
©egen biefeu ©ntfeheib beS Strafgerichtes üom 30. Stob.

Fritz Marti, Aktiengesellschaft, Wisiterthur,
Maschinenhallen 4 Werkstätten in Wallisellen 4 in Bern b. Weyermannshaus.
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Bauunternehmer-Material.
Transportable Stahlb.hnen, Rollhahnschienen in zahlreichen Profilen, Querechwellen,
Rollwägelchen verschiedener Grössen. Stahlgussrädsr für Rollwagen, Drehecheiben,

Radsätze, Bandagen, Achsen, Krauzungen etc. Bohrstahl, Schaufaln, Pickel etc.

Jtidustrielle Anlagen. Mechanische Einrichtungen.
Preislisten, Prospekte und Kostenvoranschläge gratis.

' Ijokomobilen. Pumpen. Ventilatoren. '

Kleine Hau-I jokomotiven.

Nr. 2 Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung (Organ für die

im Lobe der Pflichttreue unserer Meister, die ihre Lehr-
liuge zur Prüfung schicken. Wer bei solch offenkundigen
Vorteilen noch Gegner der LehrlingSprüfnng sein kann,
muß wahrlich blind sein! Und für diejenigen, welche

Söhne oder Töchter in die Lehre zn geben haben, sollte
die LehrlingSprüfnng eine Hanptbedingnng des Lehr-
Vertrages sein!

Uerbanbsmesen.
Der Malerstreik in Luzern ist, wie bereits gemeldet,

beendet. Die Arbeitsaufnahme erfolgte bereits am
Donnerstag den 30. März, nachdem am Mittwoch den

29. März ein Abkommen zur Wiederausnahme der Arbeit
getroffen wurde unter der Bedingung, daß bis Samstag
den 1. ds. eine kollektiv aufgestellte Arbeitsordnung ge-
schaffen werde. Die Bedingungen, unter denen die

Wiederaufnahme der Arbeit erfolgte, waren folgende:
1. Der Lohn beträgt 50—55 Rp. für jeden Arbeiter,
der sich über berufliche Betätigung ausgewiesen hat.
2. Es bleibt der freien Vereinbarung der einzelnen
Meister mit den Arbeitern überlassen, ob die Arbeits-
zeit 91/2 oder 10 Stunden im Sommer betragen soll.
3. Jeder Arbeiter erhält 3 Rp. mehr Lohn, als er bei

Beginn der Lohnbewegung am 16. Febr. hatte. 4. Maß-
regelungen finden nicht statt. Bis 1. ds. kam dann auch

eine Arbeitsordnung zustande.

Schreinerstreik Zürich. Die außerordentliche Gewerk-
schaftsversammlung der Holzarbeiter hat die Vereinbar-
ung und Vorschläge der Einigungs-Kommission über
Beilegung des Streiks bei Wolff ck Aeschbacher ein-
stimmig als unannehmbar verworfen. Es dauert daher
der Kampf gegen die genannte Firma weiter.

Die Malergehülsen von Winterthur sind in eine
Lohnbewegung getreten. Dem Malermeisterverein wurde
der Entwurf einer Lohn- und Arbeitsvereinbaruug ge-
druckt zugestellt mit der Einladung, zu einer Besprechung
derselben, eine Delegation zu bezeichnen. Der Entwurf
verlangt im Maximum eine Arbeitszeit von 9V2 Stun-
den (1. April bis 31. September), für die übrige Jahres-
zeit eine solche 9 und 8 Stunden. Der Lohn eines im
Berufe beschäftigten Arbeiters soll im Minimum per
Stunde 55 Rp. betragen. Für alle Gehülfen wird eine

Lohnerhöhung von mindestens 5 Rp. verlangt, gleich
viel, ob sie den geforderten Miudeststundenlohn erhalten
oder nicht. Die weiteren Punkte betreffen die Lohn-
auszahlung, Nacht- und Sonntagsarbeit, Lohnzuschlag
für Ueberstuuden, Zuschlag bei Arbeit auswärts, Ver-
bot der Akkordarbeit, Haftpflicht und Kündigung. Der
Malermeistervereiu hat beschlossen, diese Forderungen
schriftlich zu beantworten, indem er im wesentlichen an
feiner Antwort, die er bereits im November 1903 ge-
geben hat, festhält. Eine Delegation wurde nicht be-

zeichnet.
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Zimmererbeweguug in Wil (St. Gallen). Die ent-
standenen Differenzen zwischen den beiden Holzarbeiter-
Gewerkschaften einerseits und den Arbeitgebern anderseits
sind auf friedliche Weise gehoben worden. Den Arbeitern
wurde ihre erste Forderung betr. Einführung des Zehn-
stundentages gewährleistet, nachdem diese zu Gunsten
der ersten Forderung die Zweite, welche Abschaffung des

Kost- und Logiswesens bezweckte, fallen ließen.

Der Verband deutscher Eisenwarenhändler in Mainz
hält seine diesjährige Generalversammlung in den Tagen
vom 1.—4. Juni in München ab. womit, wie in vor-
hergehenden Jahren in Bremen, Karlsruhe, Leipzig,
Hamburg, eine große Fachausstellung (Eisenwarenmesse)
verbunden wird. Die Ausstellung findet in der südlichen
Schrannenhalle statt. Die Zahl der Teilnehmer dürste
sich aus 700—800 belaufen. Die Ausstellung wird von
etwa 150 Fabrikanten beschickt werden. Auch der Ver-
band Schweizer Eisenhändler und der Verband öfter-
reichischer Eisenhändler haben ihre Beteiligung in Aus-
ficht gestellt.

Verschiedenes.
ff Baumeister Joh. Marugg. In T e u f e n (Appenzell)

starb der am 25. November 1836 geborene, aus Präz
(Graubünden) stammende Joh. Marugg. Er stand 1859
als angeworbener Soldat auf italienischer Seite im
Krieg, wurde von den Oesterreichern gefangen genommen
und kam in seine Heimat zurück, fand aber da keine
sichere Existenz; ins Unterland gezogen, arbeitete er sich
mit ungeheurem Fleiß und Ausdauer in Teufen vom
Maurer zum Baumeister aus in gute Verhältnisse und
zu einem angesehenen Gliede der Gemeinde.

„Helvetia" Unfall Zürich kontra Redaktor Lüssi vor
dem Basler Appellativnsgericht. Sitzung vom 27. März.
(Eing.) Vor dem Strafgericht klagte der Direktor der
Unfallversicherungsgesellschaft „Helvetia" in Zürich, G.
Egli, und dessen Basler Generalagent Jak. Kvcherhans
gegen den verantwortlichen Redakteur der nun einge-
gangenen „Neuen Basler Zeitung", Organ des Basler
Handwerker- und Gewerbevereins, I. Lüssi, wegen Ehr-
beleidigung durch die Presse, weil in diesem Blatte ein
Artikel erschien, welcher sich mit dem Geschäftsgebaren
der beiden Kläger beschäftigte und dasselbe als Bauern-
fängerei bezeichnete. Der Beklagte erachtete den Inhalt
des inkriminierten Artikels durchaus berechtigt, weil er
die Abwehr auf eiuen Augriff, den der erstgenannte
Kläger gegen einzelne gewerbliche Unfallkassen richtete,
enthalte. Außerdem hatte der Beklagte den Wahrheits-
beweis für seine Behauptungen angeboten. Das Straf-
gericht hat den Wahrheitsbeweis für die Behauptungen
des Beklagten als erbracht angesehen und demgemäß
die Klage unter Ueberbindung der ordentlichen und
außerordentlichen Kosten auf den Kläger abgewiesen.
Gegen diesen Entscheid des Strafgerichtes vom 30. Nov.

k>îîze IVIsi'îî, à nss s 11 eimu Wînîvnîkun,
Klààineiàllsn â rVsrkstâtà in â in ««r» b. Wsysrmnnnslinus.
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ksuunîvi'nvkmsi'-IVIsîvi'îîsii.
Irâpcàble kol!lià,e>ii»n«o in àlrsiàn ?rokilsn, ljuirick»«»«»,

vsrsolnànsr KrSsssn. Zt8>ilgu»«ràil»r kür kollvrnzen, llràeksldiii.
»»ilsiitî«. Ssàg«», tclilso, Kr8uuing»n ste. Ià»t»KI, Zàuk»!». «te.

Zàztnelle knlsgen. Dàizclie Anriclitunzen.
?roislisdvll, ?rospàt,s uoct Task.ovvors.llsvklàxs grklw.
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